
Welche Informationen braucht der Geometer von mir?
Aktualisiert Dienstag, den 17. Januar 2012 um 20:42 Uhr

  

Um ein Grundstück zu vermessen brauchen wir von Ihnen Namen, Adresse und
Telefonnummer des Auftraggebers und der Grundstückeigentümer, sowie die genaue
Bezeichnung des zu vermessenden Grundstücks (Katastralgemeinde, Grundstücksnummer
oder Grundbuchs-Einlagezahl bzw. die Grundstücksadresse).

  

  

zurück
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